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(2) Die Amtsenthebung obliegt dem Minister der Justiz. 
Der Notar ist vorher zu hören.

§23
Abwicklung

(1) Der Minister der Justiz regelt die Abwicklung der Ge
schäfte durch Bestellung eines Notariatsverwesers, wenn das 
Amt des Notars erloschen ist.

(2) Als Notariatsverweser ist ein Notar zu bestellen. Er 
unterliegt den für Notare geltenden Bestimmungen und 
schließt die von dem Notar begonnenen Amtsgeschäfte ab.

(3) Die Kostenforderungen stehen dem Notariatsverweser 
zu, soweit sie nach Übernahme der Geschäfte durch ihn fäl
lig werden. Er muß sich jedoch im Verhältnis zum Kosten
schuldner die vor der Übernahme der Geschäfte an den Notar 
gezahlten Vorschüsse anrechnen lassen.

(4) Nach der Abwicklung erfolgt die Aufbewahrung der 
Urkundensammlungen, der Notariatsakten und der Register 
bei dem für den Amtssitz zuständigen Kreisgericht, soweit die 
Aufsichtsbehörde nichts anderes bestimmt.

(5) Die Siegel und Stempel des Notars hat das Kreisgericht 
nachweisfähig zu vernichten.

§24
Rechtsmittel

(1) Gegen Verwaltungsentscheidungen, die nach dieser Ver
ordnung ergehen, ist die Beschwerde zulässig.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
nach Zugang der Entscheidung schriftlich unter Angabe der 
Gründe bei der Behörde einzulegen, die die Entscheidung 
getroffen hat.

(3) Über die Beschwerde entscheidet der Minister der Justiz 
innerhalb von 4 Wochen. Der Beschwerdeführer hat das Recht, 
im Beschwerdeverfahren gehört zu werden.

§25
Gerichtsweg

(1) Gegen Entscheidungen nach § 24 Abs. 3 kann der Betrof
fene, wenn seiner Beschwerde nicht abgeholfen wurde, inner
halb von 2 Wochen nach Zugang der Beschwerdeentschei
dung Antrag auf Nachprüfung durch das Gericht stellen. Der 
Antrag kann nur darauf gestützt werden, daß die Entschei
dung den Antragsteller in seinen Rechten beeinträchtigt, weil 
sie rechtswidrig ist. Soweit eine Ermessensentscheidung er
geht, kann der Antrag nur darauf gestützt werden, daß die 
gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder 
daß von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächti
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden 
ist.

(2) Für das Verfahren gelten die Rechtsvorschriften zur 
gerichtlichen Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen.

§26
Gebühren und Auslagen

(1) Der Notar ist berechtigt, für seine Tätigkeit Gebühren 
und Auslagen nach den für die Staatlichen Notariate gelten
den Kosten Vorschriften zu erheben, 1 Dem Zahlungspflichtigen 
ist eine Kostenrechnung zu erteilen. Sie soll auf die Kosten
vorschriften verweisen und ist vom Notar zu unterschreiben.

(2) Über Einwendungen des Zahlungspflichtigen gegen die 
Berechnung der Gebühren und die Höhe der Auslagen ent- * 1

1 Zur Zeit gelten die Anordnung über die Kosten des Staatlichen 
Notariats — Notariatskostenordnung — vom 5. Februar 1976 (GBl. X 
Nr. 6 S. 99) und die Anordnung über die Erhebung, Stundung und den 
Erlaß von Kosten der Bezirksgerichte, Kreisgerichte und Staatlichen 
Notariate — Justizkostenordnung — vom 10. Dezember 1975 (GBl. I 1976 
Nr. 1 S. 11) i. d. F. der Rechtsanwaltsgebührenordnung (RAGO) vom
1. Februar 1982 (GBl. I Nr. 9 S. 183).

scheidet der Leiter für Haushaltswirtschaft des Bezirksge
richts endgültig.

(3) Die Ansprüche des Notars auf Zahlung von Gebühren 
und Auslagen sind nach den Rechtsvorschriften zur Geltend
machung zivilrechtlicher Forderungen durchzusetzen. Die 
Verjährungsfrist beträgt 2 Jahre.

Schlußbestimmungen

§27
(1) Durchführungsbestimmungen zu vorstehender Verord

nung erläßt der Minister der Justiz.
(2) Mit der Bestellung zum Notar in eigener Praxis erfolgt 

die Abberufung als Notar beim Staatlichen Notariat.
(3) Ein Notar, der als Einzelnotar berufen wurde, unter

liegt dem Geltungsbereich dieser Verordnung.
f

§28
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchführungsbestimmung 
zum Notariatsgesetz vom 5. Februar 1976 (GBl. I Nr. 6 S. 99) 
außer Kraft.

Berlin, den 20. Juni 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i ö r e  
Ministerpräsident

Prof. Dr. sc. W ü n s c h e  
Minister der Justiz

* Verordnung
über die Einführung 

des Bausparens in der DDR
vom 21. Juni 1990

§ 1
Auf der Grundlage des Gesetzes über Bausparkassen vom

16. November 1972 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Abs. 22 des Gesetzes vom 29. März 1983 (BGBl. I 
S. 377) und der Verordnung zum Schutz der Gläubiger von 
Bausparkassen (Bausparkassenverordnung) vom 16. Januar 
1973 (BGBl. I S. 41) nach der Maßgabe des Gesetzes vom 
21. Juni 1990 über die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften 
der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. I Nr. 34 S. 357) wird in der Deutschen 
Demokratischen Republik das Bausparen eingeführt.

§ 2

(1) Als staatliche Förderungsmaßnahmen für das Bausparen 
werden Bausparprämien, Steuervergünstigungen und Zins
verbilligungen für Vor- und Zwischenkredite eingeführt.

(2) Einzelheiten der Förderungsmaßnahmen regelt der Mi
nister der Finanzen in Abstimmung mit dem Minister für Bau
wesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft..

§3
(1) Für die Sicherung von Bauspardarlehen sowie von Dar

lehen zur Vor- und Zwischenfinanzierung kann von der Deut
schen Demokratischen Republik die Bürgschaft übernommen


